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Gesuch Jugendförderbeiträge 2024 

  

Gesuch um Jugendförderbeitrag 2024 
 
 
Seit dem Jahr 1995 honoriert die Gemeinde Flawil die Förderung der Jugendarbeit. Unter dem Titel 
«Prävention» will der Gemeinderat gezielt Gelder für die Jugendförderung einsetzen. Der Rat will 
damit die Bestrebungen der Vereine unterstützen, den Jugendlichen eine sinnvolle, regelmässige 
Freizeitbeschäftigung anzubieten. 
 
Voraussetzungen 
Es werden in erster Linie Vereine mit Sitz in der Gemeinde Flawil, deren Tätigkeiten und Aktivitäten 
sich vorwiegend auf die Gemeinde Flawil beschränken, unterstützt. Sie haben sich zudem aktiv in 
der Interessengemeinschaft Kultur, Freizeit oder Sport der Gemeinde Flawil zu beteiligen und darin 
Einsitz zu nehmen. Vereine ohne Sitz in der Gemeinde Flawil werden nur unterstützt, wenn eine 
verhältnismässig hohe Anzahl Mitglieder in der Gemeinde Flawil gesetzlichen Wohnsitz hat.  
 
Die Vereine müssen über schriftliche Statuten verfügen, welche über den Zweck des Vereins, sei-
ne Mittel und seine Organisation Aufschluss geben. Die berechtigten Vereine müssen parteipoli-
tisch unabhängig und konfessionell offen sein. Die Vereine sollen einen angemessenen Aktiv- und 
Passivmitgliederbeitrag erheben. 
 
Kommerzielle Vereine werden nicht unterstützt. Kommerzielle Vereine sind Vereine, deren – teils 
gewerblichen – Aktivitäten sich insbesondere auf die Durchführung von gewinnorientierten Veran-
staltungen fokussieren. Nicht kommerzielle und kommerzielle Vereine werden wie folgt unterschie-
den: 
 
a) Nicht kommerzielle Vereine: 
 Vereine, die einen ideellen Zweck verfolgen. 
 
b) Kommerzielle Vereine: 
 Vereine, deren Organisation oder Aufbau einen gewerblichen Charakter aufweisen. Massge-

bend bei kommerziellen Vereinen ist der Zweck bzw. die Gewinnverwendung aus Vereinsan-
lässen. Dient dieser beispielsweise für Ausschüttung von Gehältern, Dividenden oder ähnli-
chem und nicht zur Finanzierung des ideellen Vereinszwecks, wird der Verein als kommerziell 
eingestuft. 

 
Im Weiteren werden Vereine mit einem unethischen oder kriminellen Fokus nicht unterstützt. Ver-
eine, welche den Sitz nur zwecks Nutzung der Unterstützungsangebote der Gemeinde Flawil in die 
Gemeinde verlegen, werden ebenfalls nicht unterstützt. 
 
Kriterien 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gewährt die Gemeinde Flawil auf schriftliches Gesuch 
hin folgende jährlichen Kinder- und Jugendförderbeiträge: 
 
a) Beitragsberechtigt sind jugendliche Vereinsmitglieder zwischen dem 10. und 20. Altersjahr, die 

in Flawil Wohnsitz haben.  
 
b) Der zur Verfügung stehende Beitrag1 wird nach folgenden Kriterien abgegeben. 
 

- Für die regelmässige Jugendbetreuung wird pro beitragsberechtigtem Jugendlichen ein 
Sockelbetrag von jährlich 30 Franken geleistet. Voraussetzung dafür ist, dass die Ju-
gendlichen jährlich mindestens 30 Lektionen à einer Stunde betreut werden (Lagerveran-
staltungen und ähnliche Aktivitäten von längerer Dauer werden speziell bewertet). Mass-
gebend ist jeweils die Zeitspanne von 1. August bis 31 Juli.  

 

                                                
1  Total 30'000 Franken (Budget 2024) 
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- Nebst dem Sockelbetrag wird eine von der Betreuungsintensität abhängige Zusatzleis-
tung ausgerichtet. Die nach Abzug des Sockelbetrages verbleibende Summe wird für je-
ne Jugendliche verteilt, die eine Betreuung geniessen, welche die für den Sockelbetrag 
definierte Grundvoraussetzung um mindestens 100 Prozent übersteigt (z.B. 60 Lektionen 
von mindestens einer Stunde Dauer). 

 

- Der Stichtag für die Ermittlung der Anspruchsberechtigung bzw. Anspruchshöhe ist der 
1. August des jeweiligen Jahres. 

 

- Die Vereine haben der Ratskanzlei Flawil bis spätestens 31. August des jeweiligen Jah-
res das Gesuchsformular mit Angabe der Anzahl Flawiler Jugendlichen in den beitrags-
berechtigten Jahrgängen und Anzahl Lektionen einzureichen. 

 

- Die Auszahlung der Beiträge an die ortsansässigen Vereine mit Jugendförderung erfolgt 
im Laufe des Dezembers des jeweiligen Jahres. 

 
Die Kompetenz zur Gewährung eines Kinder- und Jugendförderbeitrags liegt bei der Ratskanzlei. 
 
Vorgehen 
Sofern Ihr Verein aktive Jugendarbeit betreibt, reichen Sie bitte dieses Gesuchsformular ausgefüllt 
und mit Angabe der Anzahl Flawiler Jugendlichen in den beitragsberechtigten Jahrgängen und 
Anzahl Lektionen bis spätestens 31. August 2024 der Ratskanzlei per Post oder per E-Mail ein. 
Stichtag für die notwendigen Angaben ist der 1. August 2024. Verspätet eingereichte oder nicht 
vollständig ausgefüllte Gesuche werden nicht berücksichtigt. Die Auszahlung erfolgt im 4. Quartal 
2024. 
 
 
Verein / Institution:  ___________________________________________  

Sitz des Vereins (gem. Statuten):  ___________________________________________  

Ansprechperson / Funktion:  ___________________________________________  

Adresse:  ___________________________________________  

Telefon / Handy:  ___________________________________________  

E-Mail:  ___________________________________________  

Vereins-Kontoverbindung (Bank/IBAN-Nr.):  ___________________________________________  

  ___________________________________________  

Total Kinder/Jugendliche:  ___________________________________________  
(Jahrgänge zwischen 2014–2004) (Es dürfen nur Kinder aufgeführt werden, welche in die 

angegebenen Jahrgänge fallen und in Flawil wohnhaft 
sind. Auswärtige Kinder sind nicht beitragsberechtigt.) 

 

Ort/Datum: Unterschrift: 

 
 ________________________________   __________________________________________  

 

Folgende Unterlagen sind dem Gesuchsformular beizulegen: 

 Anzahl Flawiler Kinder/Jugendliche pro Team (ohne persönliche Angaben der Mitglieder) 

 Anzahl Lektionen pro Team 
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Hinweise 

1. Sollte das Gesuch nicht vollständig der Ratskanzlei Flawil bis 31. August 2024 eingereicht werden, 
wird kein Beitrag für das Jahr 2024 ausbezahlt. 

2. Die Jugendförderbeiträge werden im 4. Quartal 2024 berechnet und ausbezahlt. 
3. Mit der Unterzeichnung des Gesuchs wird bestätigt, dass das Gesuch wahrheitsgetreu ausgefüllt 

wurde. 
4. Auf eine Liste der Jugendlichen (alphabetisch geordnet mit Name, Vorname, Adresse und Geburts-

tag) wird aus Datenschutzgründen verzichtet. Die Ratskanzlei behält sich für Kontrollzwecke vor, eine 
aktuelle Mitgliederliste und Trainingspläne einzusehen. 
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